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Dienstag , den 2 . Oktober 1917. 52. Jahrgang.
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Amtlilher Iril.
Bekanntmachung.
K. W. S. 400/7. 17. R.  R . A.,

reffend Beschlagnahme « nd
landserhebnng von Seiden¬

garne « .
86 . September 1917.

jst,h enke Bekanntmachung wird auf Er¬
de« Königlichen Kriegsministeriums hiermit

gemeinen Kenntnis gebracht mit dem Be-
>, daß, soweit nicht nach den allgemeinen
,«setzen höhere Strafen verwirkt sind , jede
Handlung gegen die Beschlagnahmcvor-
. nach 8 6 * ) der Bekanntmachu ..g über die
ßellung von Kriegsbedarf in der Fassung
z«. April 1917 (Reichr - Gefetzbl . S . 376)
«de Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
j 5**) der Bekanntmachung über Aurkunst «.

Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr oder
»eldstrafe bis zu zehntausend Mark wird,
i nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
»Strafen verwirkt find , bestraft:

wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen»
siand beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an¬
dere» Veräußerung « , oder ErwerbLgeschäsl
über ihn abschließt;
«er der Verpflichtung , die beschlabnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt;
«er den erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.
Wer vorsätzlich die Auskunft , nicht in

der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben wacht , oder
«er vorsätzlich die Einsicht in die Ge«
schiiftSbriefe oder Geschäftsbücher oder die
Sesichtigung oder Untersuchung der Be¬
triebseinrichtungen oder Räume verweigert,
«der wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lager«

pflicht vom 13. Juli 1917 (ReichS-Gesetzbl. S-
604 ) bestraft wird . Auch kann der Betrieb de«
Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Feinhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
vom 23 . September 1915 (ReichS -Gesetzbl . S.
603 ) untersagt werden.

8 1
Bon der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen

sämtliche im Inland befindliche » Seidengarne,
soweit nicht im folgenden abweichende Bestimmungen
getroffen find . Seidengarne im Sinne dieser
Bekanntmachung find Grege . Organzine , Trame
und Schappe ohne Rücksicht darauf , ob sie herge.
stellt find au » Erzeugnissen de» Maulbeer - oder
Eichen « (Tuffah - ) Spinner «, ferner für Näh - und
Stickzwecke bestimmte Schappe - und reale Seiden-
garne.

Von dieser Bekanntmachung find nicht betroffen:

1 . Alle Seidengarne , welche sich in erschwertem
Zustande befinden.

3 . Alle Seidengarne , welche mehr als 1000 Um¬
drehungen (Touren ) auf den Meter haben
(Grenadine , Poil . Kreppgarne usw .) . Bei
Garnen , welche eine Vordrehung erhalten
haben , ist nur die Nachdrehung maßgebend.

3 . Alle Seidengarne , welche nachweisbar nach
dem 15 . Juli 1917 au » dem neutralen

bücher einzurichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft;
auch können Vorräte , die verschwiegen
worden find , im Urteile als dem Staate
verfallen erllärt werden , ohne Unterschied,
ob sie dem AuSkunstSpflichtigen gehören
oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben wacht , oder
wer fahrlässig die vvrgefchriebenen Lager-
bücher einzurichlen oder zu führen unter-
läßt wird mit Geldstrafe bi« zu dreitausend
Mark bestraft.

Au «lande ( nicht Zollaurlande ) eingeführt
worden find.* )

4 . Alle gefärbten au » Schappe oder realer
Seide hergestellten Näh - und Stickseidengarne.

5 . Alle Näh - und Siickscidengarne , die sich zur
Zeit de» Inkrafttreten » dieser Bekanntmachung
in Kleinhandeligeschäften befinden-

6 Alle Bourrettegarne , auf welche die Bekannt¬
machung W . IV . 100/1 . 17 . K. R . A.
Anwendung findet.

8 2
Beschlagnahme.

Me von derBekannimachung betroffenen Gegen¬
stände werden hiermit beschlagnahmt , soweit sich
nicht au « nachstehenden Bestimmungen Ausnahmen
ergeben.

§ 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat vie Wirkung , daß
die Vornahme von Veränderungen an den von
ihr berührten Gegenständen verboten ist und recht »-
gefchäfrliche Verfügungen über diese nichtig find,
insoweit sie nicht auf Grund der folgenden An¬
ordnungen erlaubt find . Den rechtsgeschäftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestoollziehung
erfolgen.

8 4
Veräuherung - erlarrbni- .

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung
und Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände an
die SeidenverwerlungS -Gesellschaft m . b . H .,
Berlin W 30 , Bikloria -Luise -PIatz 8 , erlaubt .** )

Üeber jeden Ankauf von beschlagnahmten Gegen»
ständen wird von der SejdenverwertungS -Gesell-
s^ aft m . b. $ . ein Veräußerungsschein , Nr . L,t.
1733ä , in dreifacher Ausfertigung ausgestellt.
Die Hauptausfertigung hat der Beräußerer an die
Kriegs -Rohstoff Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Sektion W . 8 , Berlin SW

* ) Diese Ausnahmebestimmung findet also
auch keine Anwendung auf die au » den besetzten
feindlichen Gebieten eingefühcten Seidevgarne.

** ) Angebote haben auf den von der Seiden»
verweriungsgcfellschaft m . b. H . anzufordernden
AngebotSvordrucken zu erfolgen.



48 , Verl . Hebemannstraße 10 , unterschrieben und
mit Firmenstempel versehen , einzusenden . Durch¬
schrift Nr . 1 behält die SeidenverwertungSgesell-
schasl m . b. H , Durchschrift Nr . 2 hat der Ver¬
äußerer als Beleg aufzubewahren.

Falls die Seidenveiweriung -Gesellschaft m . b.
H . den Ankauf van beschlagnahmten Gegenständen
adlehnt , kann ein Antrag auf Erlaubnis zu ander¬
weitiger Veräußerung unter Einsendung von Mustern

an die Kriegs -Rohstoff -Abteilung der Königlich
Preußischen KriegSministeriumS . Sektion W . S .,
gestellt werden.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände
haben die Enteignung zu gewärtigen , sofern ste
nicht bi» zum 30 . November 1917 ihre Bestände
an die im Abs . 1 bezeichnete Stelle veräußert
haben . In diesem Falle entscheidet über die Heber-
nahmepreise mangels Einigung:

» ) soweit Höchstpreise festgesetzt sind gemäß §
2 Abs . 4 des Höchstpreisgesetze « in der
Fassung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl . S . 516 ) die zuständige höhere
Verwaltungsbehörde;

b ) soweit Höchstpreise sür diese Gegenstände
nicht festgesetzt find , das RetchSschiedSgericht
für Kriegswirtschaft, . Berlin , Viktoriastraße34.

8 5
BerarbeitnvgSerlaubnis.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung
der rohen sowie der gefärbten nnerschwerien
Seidengarne gestalte ! , die

1 . sich in Kelim b finden , die am 19 . Juli
1917 auf dem Webstuhl im Webprozcß
waren,

2 . erforderlich find , um die unter 1 bezeichne !^»
Ketten abzuarbeiten.

Die weitere Verarbeitung der beschlagnahmten
Gegenstände ist zur Erfüllung von Aufträgen der
deutschen H ' ere » . oder Marineverwaltung erlaub »,
sofern der Hersteller der Halb - und Fertigerzeugnisse
eine » ordnungsmäßig ausgefüllten und von der
bestellenden Behörde abgestempelien Belegfchein 4 a
für Seidengarne der Kriegs Rohstoff Abteilung de»
Königlich Preußischen KriegSministeriumS besitzt.
Vordrucke sind bei der V rdruckoerwaltung der
Kriegs Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
KriegSministeriumS unter Angabe der Vordruck¬
nummer Bst 1723o , anzuforvern . Anforderungen
der Vordrucke sind mit der Aufschrift betrifft „ Sciden-
garnbeschlagnahme " zu versehen.

§ 6
Meldepflicht und Meldestelle.

Alle von befer Bekanntmachung betroffenen
Gegenstä » de unterliegen der Meldepflicht , sofern
die Gesamtmenge bei einer zur Meldung ver¬
pflichteten Person usw . ( § 7) mindestens 20 Kg.
beträgt . Die Meldungen haben monatlich zu er¬
folgen und sind an das Webstoffmeldeamt der
Kriegs -Rohstoff -Abteilung der Königlich Preußischen
KriegSministeriumS , Berlin SW 48 , Verl . Hede¬
mannstraße 10 , mit der Aufschrift „ Seidengacn-
beschlagnahme " zu erstatten.

8 7
Meldepflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichte ! sind:
1. alle Personen, die von dieser Bekannlwachung

betroffene Gegenstände im Gewahrsam
haben;

2 . gewerbliche Unternehmer;
3 . öffentlich - recht iche Körperschaften und Ver-

bände.

Vorräte , die sich am Stichtage ( tz 8 ) nicht im
Gewahrsam des Eigentümers befinden , sind sowohl
von dem Eigeniümrr als auch von demjenigen zu
melden , der sie an diesem Tage in Gewahrsam
hat ( Lagerhalter usw .)

8 b
Stichtag « nd Meldefrist.

Für die Meldepflicht ist bei der ersten Meldung
der bei Beginn des 1 . Oktober 1917 ( Siichtag ) ,
bei den späteren Meldungen der bei Beginn des
I . Tagci eines jeden Monair ( Stichtag ) tatsächlich
vorhandene Bestand maßgebend . Die Meldungen
sind bi » zum 10 . eine « jeden MonalS zu erstatten.

8 9
Meldeschein-.

Die Meldungen haben auf dcn vorgeschriebenen
ärmlichen Meldescheinen zu erfolgen , die bei der

Vordruckverwallunn der Kiiegr -Rohstoff -Abieilzmg
de» Königlich . Preußischen KriegSministeriumS,
Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstraße 10 , unter

Angabe der Bordrucknummer 6st . 1733b , anzu«
fordern sind.

Die Anforderung der Meldescheine ist mit
deutlicher Unterschrift und genauer Anschrift zu
versehen . Der Meldeschein darf zu anderen Mit-
leitungen als zur Beantwortung der gestellten
Fragen nicht verwandt werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite
Ausfertigung ( Abschrift , Durchschrift , Kopie ) von
dem Meldenden bei seinen GeschäftSpapieren
zurückzubebalten. 8 10

Lagerbuch u «d Auskuttftserteilrrng.
Jeder Meldepflichtige ( 8 7 ) hat ein Lagerbuch

zu führen , aus dem jede Aenderung in den Vor¬
ratsmengen und ihre Verwendung erfichlich sein
muß . Soweit der Meldcpflichtige bereit » ein
derartige » Lagerbuch führt , braucht ein besonderes
nicht eingerichtet zu werden . Beauftragten Militär-
und Polizeibehörden ist die Prüfung des Lager-
buche » , der Geschäftsbriefe und Geschäftsbücher
sowie die Besichtigung und Untersuchung der Be-
triebreinrichtungen und Räume zu gestatten , in
denen meldepflichtige Gegenstände erzeugt , gelagert,
sei«gehalten werden oder zu vermuten find.8 11

Anfrage »» und Anträge.
Anfragen und Anträge , die die Meldungen

betreffen , sind an da » Webstoffmeldeamt der
KriegS -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin SW 48 , Verl . Hede-
mannstmße 10 , alle übrigen Anfragen und An¬
träge , die diese Bekanntmachung oder die etwa
zu ihr ergehenden Ausführungsbestimmungen be¬
treffen , an die Kriegs -Rohstoff - Abteilung . Sektion
W . S . , de« Königlich Preußischen KriegSministeriumS,
Berlin SW 48 , Bert . Hedemannstraße 10 , zu
richten und am Kopfe de» Schreibens mit der
Aufschrift „ Belriffl Seidengarnbeschlagnahme " zu
versehen.

8 13
Ausnahme «.

Ausnahmen von den Vorschriften der Beschlag-
nahmebestimmungen können von d -r Kriegs -Rohstoff-
Abteilung de » Königlich Preußischen Kriegs¬
ministerium « bewilligt werden.

8 13
Inkrafttreten.

Die Bekanntmachung tritt mildem 26 . Sep-
tember 1917 in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
treten die erlassene» Eiuzel-Berfngungen W . 8.
8/7. 17. K. R. fl . und W . S. 9/7. 17. K.
R. fl . außer Kraft.

Frankfurt ( Main ) , den 26 . September 1917.
Stellv . Generalkommando

des 18 Armeekorps.

Frankfurt a . M , den 11 . 9 . 1917.
XVIII. Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Atb . IHK , Tgb - Nr . 19219/5476

Betr . : Beseitigung vo « Transport-
störnuge » .

Verordnung.
Auf Grund der 88 4  und 9b de « Gesetze»

über den Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851
in der Fassung de« Reichsgesetzes vom 11 . Dezember
1915 bestimme ich für den mir unterstellten

KorpSbeziik und — im Einvernehmen mit dem
Gouverneur — auch für den Befehlsbereich der
Festung Mainz:

1 . Die Gemeinden sind verpflichtet , auf An¬

fordern der Kriegsamtstelle in Frankfurt a.
M . , der Krieqsamtnebenstelle in Siegen,
der zuständigen Linienkommandanlur oder

Bahnhofskommandantur zum Zwecke der Be-
und Entladung von Eisenbahnwagen und der
An - oder Abfuhr von Eisenbahngülern , Wagen,
Pferde , Fuhrleute und Mannschaften an die
ihnen von den genannten Behörden bezeichnelen
Orte zu stellen.

3 . Halter oder Besitzer von Pferden oder Wagen
sind verpflichtet , auf Aufforderung der Ge-
meindebehöide ihre » Wohnort « dieser ihr
Fuhrwerk mit Kutscher , ihren Wagen oder
ihre Pferde gegen die oriSübltche Vergütung
zur Verfügung zu stellen.

3 Jede männliche Person über 16 Jahre ist
verpflichtet auf Aufforderung bei Gemeinde¬

behörde ihres Wohnorts gegen den orts¬

üblichen Lohn Arbeiten zu übernehme
zur Vermeidung von Verzögen »'

der Be - und Entladung von Eisens
und der An - oder Abfuhr von

gütern notwendig werden.
4 . Die Heranziehung ( Ziffer 2 und y

an Sonn - und Feiertagen zulässig . j
5 . Die Gemeinden haben die Vergilb»

den Lohn vorzulegen und können
die Beträge bei Anfuhren und Bel, ._

von den Absendern , und bei Absch llsi
Entladungen von den Empfängern d» mrd
im VerwallungSzwangrverfahren daß !
einziehen . n Sep

6 . Zeugnisse von Kreis - oder anderen in« Wirt!
Aerzlen befreien , soweit sie die Unfähig !, i Zig
aufgetragenen Arbeit bescheinigen , g (>uc
weiterer von der Verpflichtung zur Arbeii Italt

7 . Gegen die Heranziehung durch die (8 « Beil
sowie gegen die Höhe der von der«
festzusetzenden Vergütung steht die Bej foH-
zu , die keine ausschiebende Wirkt » testmS

lieber die Beschwerde entscheidet endgii !anbe« l
für den Wdhnort de » LeiflungSps
zuständige Gemeindequssichtsbehörde . SO.

8 . Zuwiderhandlungen gegen Ziffer 2,

werden mit Gefängnis bi » zu eine « Rf!
beim Borliegen mildernder Umsiäiß"
Haft oder Geldstrafe bi » zu 15(1 j? 1,

bestraf, . iffkN
Der stellvertretende Kommandierende Grs

Riedel , Generalleutnant.

Usingen , den 29 . September U *

Diejenigen Herren Bürgermeister , weis v f
mit der Vorlage der Listen über die ii »M -

Halbjahr des Elatsjahres 1917 eingetreto ^ cher
und Abgänge an Kreishundesteuer im Ü £

find , werden hiermit an die Vorlage »i ^ ejn
von 5 Tagen erinnert . , jotDl

Eventuell ist Fehlanzeige zu erstatte , ^ tr
den in Zugang erscheinenden Hunden ist g ^
letzten Spalte auch anzageben , wann dnH ,x Hekl

geschafft oder steuerpflichtig geworden ist . jigrbel
Nach erfolgter Festsetzung der Listen Mich - ,

sie den Herren Bürgermeistern mit dem Tg 8ege
wieder zugehen , die Gemeinderechner

händigung der Listen anzuweisen , die HM zg

»g

für da » 2 . Halbjahr 1917 sofort zu erheb«
alsbalb an die Kreiskommunalkaffe hierseldj
gleichzeitiger Vorlage der Listen abzulieser»

Der Königliche Landra!

der fl!

Mit

Nr . 1268 K A.
als Vorsitzender de» Kreisaursch, Nlbjtro

v . Bezold.

An die Herren Bürgermeister!
Die Aufnahme de » Personenstandes z» »»

anlagunggder Einkommensteuer für das N«

1918 findet am Montag , den 15 . Ok» »rtoeni
I » . statt

3t ersuche die sämtlichen Gemeinde!

nicht
Tlraf,

Mb

die Aufnahme an diesem Tage bestimmt ^ ! be

n huren und wenn irgend möglich zu Wlegens

führen . Wo die Beendigung an dicht » ph,ndi
ausnahmsweise nicht möglich ist , muß ^ per de
nähme am folgenden Tage fortgesetzt »"Mvide,
Abschluß gebracht werden . Fervori

Die Hauslisten sind den Haushaltung»
einige Tage vor Beginn der Per ' onerD

nähme auszuhändigen und hierbei du tjjjttg
«Der

trieb»
»dein

Steuerpflichtigen , welche eine Sieuerklärt»
obzugeben haben , zu ersuchen die Schuld «'
Tftgungsbeträge , Lasten , Kaffenbeiiräge und
Versicherungsprämien , deren Abzug de»!
wird , auf den Listen anzumelden und
weisen.

In denjenigen Gemeinden , wo die 8»
des Personenstände » ohne Hauslisten vorgen mit

ist, sind die Steuerpflichtigen öffentlich aufj «^ ed»
obige Angaben binnen einer angemessen -"
zu machen.

Wegen de» Fortgang « der Veranlagt
weitere Verfügung.

Usingen , den 1 . Oktober 1917.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer -VeranlagungS -Ko »"

v . B .ezold.

dieser

d-r ge

jrtfjMan zeichnet Kriegsanleihe bei
Sparkaffe , Kreditgenoffeuschaft, Le»1_ , 0ll

ficherungs-Gesellschaft, Postas 1 V



Usingen , den 1. Oktober 1917
fci Gemeinde Rod a. d. Weil find für

dcĥ Mrter Lazarett über 15 Zentner Aepfel
A M abgegeben worden . Ich empfehle

Mist dankenswerte Tun den anderen Ge-
^ zur Nachahmung ! Beförderungscheine
hier jederzeit hierfür ausgestellt.

Der Königliche Landrat.
v . Bezold

Ml,

iitii
i if
9di-

dt!
Usingen , den 25 . September 1917.

gjitb hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge-
daß demnächst der 2 - jährige Zinsertrag
A Legat des verstorbenen Landesdirektors

bl, Wirth im Betrage von 600 Mark einem
aftji Zögling des Taubstummen -Jnstituts zu
u j (männlich oder weiblich ) , welcher über
M ieall ist und sich stets untadelhaft betragen
A » Beitlag zur Gründung einer bürgerlichen
G, iffung oder eigener Haushaltung zugewendet

W soll. Gehörig begründe Bewerbungen find
rfm testen» zum 31 . Dezember d. IS . an den
k>gß imdeShmptwann in Wiesbaden einzureichen.

Der Königliche Landrat.
SO. v . B e z o l d.

eni./Bekanntmachung
J Nr. E . 1916/7 . 17 . ft . R . A ,

tffend Beschlagnahme von
heldraht and Beftandser-

—ng von Stacheldraht und
Ttacheldrahtmaschine « .

i! om 27 . September 1917.

Wehende Bekanntmachung wird auf Er-
de« Königlichen Kriegrministeriums hiermit

"" Meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemer-
j soweit nicht nach den allgemeinen Siraf-

lt« höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwider-
>g gegen die Beschlagnahmevorschriften nach

0 tr Bekanntmachungen über die Ŝicherstellung
iegSbedarf in der Fassung vom 36 . April

" Meichr. Sefetzbl . S . 376 ) und jede Zuwider.
" ' lggegen die Meldebestimmungen nach § (5**)
[1,fi bnmtmachung über Auskunftspflicht vom
2" lii 1917 (Reichs -Gefetzbl . S . 604 ) . bestraft
b™ kluch kann der Betrieb de« Handelsgewerbes
^ der Bekanntmachung zur Fernhaltung un.

t Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
fch iildftrafe bis zu zehntausend Mark wird,

nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
Strafen verwirkt find , bestraft:

. 1 * • ' • • • • ) _____
Jf  tt unbefugt einen beschlagnahmtenWegen-
^ nnd beiseiteschofft , beschädigt oder zerstört,

Mtmenbet, verkauft oder kauft oder ein an.
«rer Veräußerung «- oder Erwerbsgeschäft

d'Mer ihn abschließt;
rcjjMt  der Verpflichtung , die beschlabnahmten
/Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu

l̂ k-handeln. zuwiderhandelt;
den erlassenen Ausführungsbestimmungen

u"'Mwiderhandeit.
.k>kr vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund

dieser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un-
nichtige oder unvollstiindigeAngaben macht , oder
»er vorsätzlich die Einficht in die Ge.
schästSbrief« oder Geschäftsbücher oder die
Besichtigung oder Untersuchung der Be-
^ebSeinrichtungen oder Räume verweigert,
"der wer vorsätzlich die vorgeschriebenen ^ ager.

«inzurichten ober zu führen unterläßt,
d>ied mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder

!el ®it Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
p 'l eder mit einer dieser Strafen bestraft;

^4 können Vorräte , die verschwiegen
toot ben find , im Urteile als dem Staate
"kkfichen erklärt werden , ohne Unterschied,
°d sie dem Auskunftspflichtigen gehören

wchr-
"Milch die Auskunft , zu der er auf Grund
^ser Bekanntmachung verpflichtet ist. nicht in
jfj* gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
vollständige Angaben wacht , oder

lkM ^ HUäsfig die vorgeschriebenen Lager.
Mer einzurichten oder zu führen unter.

1 | N wird mit Geldstrafe bis zu dreitausendv 1  bestraft.

ib
eak
b

P

ne»

zuverlässiger Personen vom Handel vom 33 . Sep¬
tember 1915 (Reichr - Gesetzbl . S . 603 ) untersagt
werden.

8 1
Ban der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:

1. alle Mengen an Stacheldraht,
3 . alle Siacheldraknmaschinen.

Nicht betroffen durch die Bestimmungen dieser
Bekanntmachung find solche Mengen an Stachel-
drahi , die bei ein und demselben Eigentümer oder
Gewahrsambalter bei Inkrafttreten dieser Bekannt¬
machung nicht mehr betragen als 50 kg.

§ 3
Beschlagnahme.

Der von dieser Bekanntmachung betroffene
Stachel droht (§ 1 Ziffer 1 ) wird hiermit
beschlagnahmt.

8 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen , insbesondere ihre Verwen¬
dung oder Weiterverarbeitung , verboten ist und
rechtrgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind,
soweit sie nicht auf Grund der nachstehenden An¬
ordnungen erlaubt werden.

Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich , die im Wege der Zwangsvoll¬
streckung oder Arrcstvollziehung erfolgen.

8 4
Beräutzerungserlaubnis.

Die Veräußerung des beschlagnahmten StaLel«
drahtes ist nur gestattet:

s ) an dar Königliche Ingenieur -Komitee.
Piomer . BefchaffungSamt , in Berlin , Kur¬
fürstenstraße 134,

d ) auf Grund einer besonderen Einwilligung
des Königlichen Sngcmeur « Komitees,
Pionier -Beschaffungsamt.

§ 5
Meldepflicht und Meldestelle.

Alle  von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände (§ 1) unterliegen einer Meldepflicht
an dar Königliche Ingenieur -Komitee , Pionier -Be¬
schaffungsamt , Berlin , Kursürstenstraße 134.

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet find:

1. Personen , die meldepflichtige Gegenstände
im Gewahrsam haben,

3.^ öffentlich , rechtliche Körperschaften und
Verbände.

8 7
Stichtag . Meldefrist . Meldebestim

- muugen.
Die Meldungen haben über die bei Beginn

de» 37 . September 1917 ( Stichtag ) tatsächlich
vorhandenen Bestände bis zum 15 . Oktober 1917
schriftlich zu erfolgen . Besondere amtliche Melde-
scheine werden nicht ausgegeben.

Das Königliche Ingenieur -Komitee ist berechtigt,
an ein m von ihm zu bestimmenden Zeitpunkte
erneute Meldungen zu fordern.

Die Meldungen haben zu enthalten:
s ) bei Stacheldraht bie Gewichtsmengen,
b ) bei Stacheldrahtmaschinen die Anzahl

und das Alter der Maschinen.
Mit der Meldung kann gleichzeitig ein Ange.

bot zum Verkauf der Bestände eingereicht werden.
Weitere Mitteilungen darf die Meldung nicht
enthalten.

8 8
Ausrage « und Anträge.

Alle auf diese Bekanntmachung bezüglichen
Anfragen und Anträge sind an da « Königliche
Ingenieur -Komitee , Pionier -Beschaffungsamt , in
Berlin , Kursürstenstraße 134 , zu richten und am
Kopf der Schreiben « mit der Aufschrift : „ Betrifft:
Stacheldrahi " zu versehen.

8 s
Jukrafttrete « .

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 37.
September 1917 in Kraft.

Frankfurt (Main ), den 27 . Sept . 1917.
Slellv . Generalkommando

de» 18 . Armeekorps.

Bekanntmachung
Wir machen hierdurch bekannt , daß mit Ge.

nehmigung der Reichsstelle für Gemüse und Obst

im Bereiche der Regierungsbezirke « Wiesbaden die
folgenden Obstsorten in die Gruppe I eingereiht
find:

s ) Aepfel:  Gelber Evelapfel , Baumanns
Reneite , Champagner Renette , Graue franzöf.
Renette , Harbens Reneite , Jakob Lebet.

d ) Birnen.  Blumenbach » Butterbirne,
Cairgeaus Butterbirne , Napoleons Bntierbirne,
Herzogin von Angoulsme , Esperens Bergamotte,
Hofratsbirne.

Frankfurt a. M . und Wiesbaden,
den 25 . September 1917.

Bez ' rkrstelle für Gemüse und Obst
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Der Vorsitzende:
Droege,  Geheimer Regierungrrat.

Viehhandelsverband für den
Regierungsbezirk Wiesbaden.

Tgb .-Nr . V . 974.

Bekanntmachung
Auf Grund des § 4 der Satzung bt « Vieh-

hanbelsverbander für den Regierungsbezirk Wies¬
baden wird in Ausführung der Verordnung de«
Herrn Staatssekretärs des Kriegsernährungsamt»
vom 15 . Seplembec 1917 ( Deutscher Reichsan¬
zeiger und Kgl . Preuß . Siaaisanzeiger vom 19.
September 1917 Nr . 323 ) bestimmt:

8 i
Unsere Bekanntmachung vom 3 . September

1917 8 3 wird dahin abgeändert , daß bis zum
30 . November 1917 einschließlich beim Verkaufe
von Schlachtschioeinen durch den Viehhalier für
Shweine im Gewicht über 15 Kilogramm ber
Preis Mk . 70 .— für 50 Kilogramm Lebendge¬
wicht, im Kreise Biedenkopf M . 78 .— für 40
Kilogramm Lebendgewicht nicht übersteigen darf.

Die erhöhten Preise werden auf den Kreis»
sammetstellen erstmalig bei der Viehabnahme ab
1 . Oktober bezahlt.

8 3
Diese Bekanntmachung tritt mir dem Tag»

der Veröffentlichnng in Kraft.
Frankfurt a . M , dev 35 . September 1917.

Der Vorstand.

Nchtmtlichtt  Seit.

Der Krieg.
WTB ®to | e « Hauptquartier,  30 . Sept.

(Amtlich .)
Westlicher Kriegsschauplatz:

Bei ungünstiger Sicht blieb bei allen Armeen
die Gefechtstätigkeil geringer als an den Vortagen.
In Flandern war der Artilleriekampf an der Küste
und abends von der Äser bis zum Kanal Comines-
Ipern stark. Vorstöße englischer Erkundungsab¬
teilungen wurden an mehreren Stellen abgewiesen.

Vor Verdun war , von vorübergehender Feuer¬
steigerung abgesehen , die Kampstätigkeit mäßig.

Unsere Flieger griffen erneut die Docks und
Sveicher in London , sowie Ramsgate , Sherneß,
Margate an . Wirkung der Bomben war an
Bränden erkennbar . Die Flugzeuge sind sämtlich
unbeschädigt zurückgekehrt.

Oestlichr« Kriegsschauplatz
Keine größeren Gefechtshandlungen.

Mazedonische Front
Zwischen Ochrida -See und Cerna war ba»

Feuer lebhafter als sonst.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.

Lokale und proviuzieüe Nachrichten.

* Ustngen, 1. Okt. Mit bem „Verbienst-
kreuz für Kriegrhilfe " wurden folgende Herren au«
unserer Stadt ausgezeichnet:

Bürgermeister L i ß m a n n,
Kreisausfchußfekreiär und Kreiskommunalkaffen-

Rendant Braun,
Geschäftsführer der kaufm . Abteilung beim Kgl

Landiairamt Konsten,
Bürogehilfe beim Kgl . Landratsamt Wirth.

* Usingen, 1. Okt. Schulkriegsanleihe
kann täglich von 11 — 12 Uhr gezeichnet werben



und zwar in jeder Höhe. Auch vermittelt die
Schule die so überall« empfehlenswerte Kriegsan-
leihe.Vcrstcherung für Kinder und Erwachsene.
Wer zum Beispiel jetzt nur 15,30 Mk einzahlt,
erwirbt damit eine Kriegsanleihe über 100 Ml
Er muß dann nur noch i4*/s Jahr lang viertel«
jährlich 1,15 Mk. Prämie zahlen Siirbt der
Bersicherte schon vor Maus der 14*/« Jahre,
so erhalten seine Angehörigen sofort nach erfolgtm
Tode die Kriegsanleihe im Betrog von 100 Mk.
vdue daß weitere Piärnien zu zahlen fr d. Wer
3X15,30 Mk-80.60 Mk einzahlt, erwirb' damit
für 300 Mk K̂riegsanleihe und so fort. Auf
diese Weise können sieb Personen im Alter von
8—60 Jahre ohne ärz'liche Untersuchung und
ohne besondere Unkosten versichern. Weitere Aus¬
kunft im Realschulgebäude

* Am 28. September 1917 ist eine Bekannt
wachung Nr. Wi S. 400/7. 17. Ä. 3t A., be¬
treffend „Beschlagnahme und BesiandSerhebung
von Seidengarn", erlaffen worden. Der Wort¬
laut der B 'kunmmachuna ist in den Amlsblätlmr
und durch Anschlag veröffentlicht worden.

* Am 27. September 1917 ist eine Bikanrit»
wachungE . 1916/7. 17 K. R. A.. betreffend
„Beschlagnahme von Slacheldraht und Bestands.
«Hebung von Stächeldraht und Stacheldraht.
Maschinen", erlassen wo,den. Der Wortlaut der
Bekanntmachung ist in Len Amtsblättern und durch
Auschlag veröffentlicht worden.

MK. Schwankende Rationen.  Er ent»
spricht den Grundsätzen der Kriegsernährungsami».
die Rationen der öffentlich oerieilien Lebensmittel
als Gesamtheit zu betrachten und in sich so ouS-
zagleichen. daß die Gesamiversorgung mit ralio-
»ienen Waren im ganzen neuen Wirtschaftsjahre
möglichst gleichmäßig durchgihalten werden kann.
In den nächsten Monaten, in denen die Karioffeln
den höchsten Mhrwm haben und die SpäigemÜse-
versorgung in vollem Umfange kinsetzl, werden
deshalb die Nährmittel(Graupen, Tcigwaren und
dergl) enlsprechenv weniger verteilt werden. Hier¬
durch werden größere Bestände angesommelt, die
in de» späteren Winter Monaten und im Frühjahr,
in denen die Ernährungiverhältniffe schwerer sind
als im Herbst, die Verteilung erheblich größerer
Nährmittelraiionen als im Vorjahre ermöglichen.
Auch in den nächsten Monaie> werden indeffe»
zur Versorgung der Kranken und Kinder sowie
zur Ausrechterhaltung der Maffenspeisungenund
für geringere Ration" zum allg-meinen Verbrauch
Rährmiliei vecleiil werden.

8 Wehrheim . l . Okt. Unser Bürgermeister
Herr Heinrich Veite  wurde mit dem „Verdienst«
kreuz für K iegShilse" ausgezeichnet.

qh Oberreifenberg . 1 Oki. Dar „Ver¬
dienstkreuz für Krikgrhilse" würbe Herrn Bürger.
Meister Sauer  Hierselbst verliehen.

Hindenburg.
Zu seinem 70. Geburtstage.

O deine Siege sind wie Türme!
Ob schwer der Meere« Wogen gehn,
Ob brausen wilde, finstre Stürme,
Die Türme werden leuchtend stehn!

Die feste Klarheit de« Vertrauen-
Auf Gott und seiner Liebe Geist
Wird leuchten, und die Kraft de« Schauen«,
Die in da« Licht de« Siege« weist.

So lange wird dein Name klingen,
Ein ewig junge« Heldenlied,
Solange deutsche Herzen singen
Und deutsche Jugend blüht und glüht! —

Dein Name klingtI— er schwingt ein Danken
Millionenmächlig durch die Zeit!
Es steigt ein Schwur, daß wir nicht wanken
Von deutscher Art in Fried' und Streit!

E» soll der Tag. da du geboren
Un« fürder Fest und Freude sein:
Heil Hindenburgl und unoerloren
Und frei braust Deutschland»Wacht am Rhein.

Die Zeichnnag zar Kriegsanleihe ist das
öffentliche Dankgebei des deutschen Volkes.

4 'b

Siebente Kriegsanleihe.
5°|0 Deutsche Reichsanleihe.

'|o Deutsche Schatzanweisungen , auslösbar mit 110 °|o bis ffi.
Wir sind offizielle Zeichenstelle für die 7 . Kriegsanleihe

nehmen Zeichnungen auf dieselbe gerne entgegen.
Für die bei uns gezeichneten Beträge geben wir die angele^

Sparkassengelder frei und verzichten auf Einhaltung der Kündigungsb
Zu den Einzahlungen auf die Kriegsanleihe geben wir Darlel

ohne besondere Sicherstellung gegen5°|0 Zinsen und ratenweise Ru
Zahlung.

Usingen, den 19. September 1917.
Vorschuss -Verein zu Usingen,

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht

Y—m
unb
,3H*

KedmntmchiW der Sxdt Mp».
Infolge Erkrankung de« jetzigen Wiegemeister«

ist diese Stelle zunächst vertretung-weise ander¬
weit zu vergeben. Jnrereffenten wollen fichjjsofort
aus dem Bürgermeisteramt melden

Usingen, den 1. Oktober 1917.
Der Magistrat.

Bekanntmachung
Mittwoch , der» 3 . Oktober, läßt die

Schäferei-Gesellschaft abend« 9 Uhr bei Gastwirt
Georg Philippi den Vferch versteigern.
*) Der Borstand.
“TVe Unterzeichnete quittiert imir dem Ausdrucke^ herzlichsten Danke«über die bisher ringe,
gangenen, hierunter angegebenen Spenden für Säug¬
lings- und Kleinkinder schütz.
Von der Gemeinde Usingen„„ „ Cranrberg

„ „ „ Winden
„ „ „ Neuweilnau
„ „ „ Niederreifenberg
„ „ „ Merzhausen
„ „ „ Obernhain
- * Espa

142,— Mk..
22, „
6, - „
30- „
40,- „
65,50 „
31, - „

8 , — »_
Summe 334,50 Mk..

Die Vorsitzende für Fraueuarbeit im Kriege
Frau Landrat ». Bezold.

Obstkern-̂ ammelstelle.
Für 1 kg Steinobsikerne(Kirschen, Pflaumen,

Zairischen, Mirabellen, Reineklauden, Aprikosen)
werden 10 Psg. vergütet, für 1 kg Kürbirkerne
15 Pfg . für 1 kg Apfelstnen-. und Zilronenkerne
35 Pfg.

Die Kerne der verschiedenen Obstsorten dürfen
nicht vermischt werden, sondern wüsten getrennt,
gut gereinigt und getrocknet zur Ablieferung kommen.

Die Ablieferung erfolgt vorläufig täglich im
Realschulgebäude (Klaffenzimmer der Tertia)
morgen« zwischen 11 und 12 Uhr.

B.eckerj, Rektor.

3ndem landwirtschaftlichen Betrieb auf demfürstlichen Hofgut Hombirrger -Hof bei
Braunfel« im Kreise Wetzlar wird ein

«kchkiraiktn Arbeiter
gesucht, drffen Frau da« Melken der Kühe über¬
nehmen ka n Angebote an die

Fürstliche Rentkammer
3) in Braunfels . .

ttorlnrott ♦ °uf dem Wege kath. Kirche
^/brlOrbll.  bi » Kreuzgaffe 11 ein Ge¬
betbuch. Da teure« Andenken, gebe dem Wieder-
dring» Belohnung. Frau Weller,
*b) Kreuzgaffe 11

®itt Portemonnaie mit größerem Geldbetragverloren ans dem SJverloren auf dem Wege Obergaffe—Kreuz¬
gaffe—Unrrrzitzergasie. Abzugeben gegen Belohnung
im Kreitblatt-Verlag. (*

Lntlaufen fe 'W
Fußrina). Abzugeben oegen Belohnung.

Emil Steinmetz Wwe ., Neutsch
Suche für Anfang Oktober für meinen Hs« N

da« kochen kann und Hausarbeit versteht. ^
gehende Bewerbungen an

Fra « Amtsrichter Op. Schupp«
*) Frankfurt a. M .» Schneckenhosilrch

m

Suche zum 15 . Oktober ein

jMSttes Alädchen^
ober Burschen*

i

zum Besorgen der Ausgänge ■''?
Hilfe in der Apotheke . zg

Dr . -Äw. X-ötö W

KunßgewerBefiBute Offenßad >a.M.
Aus Bitdung von ScBüfern und

Scßüterinnen.
GrößB. Direktor Prof . E6erBarett.

1!« U
N! %
1. .

Aufgebot.
Der von un» unterm 27. April 19 11

g fertigte HinterlegunpSfchein zu dem ve.
ficherungSfchein Nr. 198801 über Mk. 800,
Herrn Ludwig Gutenstein in Usingen ist«W üb

1 w«
sta

de,

1 vkgekommen. Der gegenwärtige Inhaber
Scheine« wird aufgefordert, sich binnen
Monaten bei un» zu melden, widriges-
Schein für kraftlos erklärt und eine neueV we
fertrgung erteilt wird. t M

Berlin , den 23. Juli 1917. «er
Viktoria zu Berlin J G

Allgemeine Versicherung - - Aktie«'
fellfchakt.

P . Thon . Dr. Ut -4.
Gener aidirektor. Generaldirektor^

AmtlicherTaschen
Fahrpl

Gültig vom 1. Juni 1917.
(September -Ausgabe)

Beilage: Bahnsteig-Fahrplan der auf Dein
bohnhof Frankfurt(Main) obfahrenden

kommenden Züge.
- Preis 20 Pfg.

Kreisblatt-Dnckerei Osiffi
Fahrkuh

(im Dezember kalbend, gute Milchkuh) s?
l ) Adolf Ntederhänfer
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